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Arbeitszeit, Bereitschaftszeiten und Rufbereitschaft sind ein immer wiederkehrendes Diskussions-
thema im öffentlichen Dienst. Aber auch Urlaubsansprüche oder Überstunden sind nicht immer 
ganz so einfach nachzuvollziehen. Die wichtigsten Regelungen fi nden Sie hier zum Nachlesen.

Regelungen zur wöchentlichen Arbeits-
zeit enthalten jeweils der § 6 des TVöD 
und des TV-L. Der jeweilige § 6 der bei-
den Tarifverträge enthält neben Rege-
lungen bzgl. der Dauer der Arbeitszeit 
und deren Verteilung Vorschriften über 
die Anordnung von Bereitschaftsdienst, 
Rufbereitschaft, Nacharbeit und Mehr-
arbeit. Ferner sehen die beiden §§ 6 des 
TVöD bzw. des TV-L Flexibilisierungs-
möglichkeiten der Arbeitszeit und Son-
dervorschriften zum Arbeitszeitgesetz 
vor.

Die Dauer der Arbeitszeit ist im TVöD 
des Bundes und der Länder unter-
schiedlich geregelt. 

Auch sind für Angestellte, die bei Ar-
beitgebern, die zum Verband der kom-
munalen Arbeitgeber (VKA) gehören, 
wiederum besondere Regelungen ge-

troffen. Hier wird eine Unterscheidung 
im Hinblick auf die Arbeitszeit danach 
vorgenommen, ob der Mitarbeiter im Ta-
rifgebiet West oder Ost eingesetzt wird. 

Dauer der Arbeitszeit

Besonders ausgeprägte Unterscheidun-
gen hinsichtlich der Dauer der Arbeits-
zeit sieht der TV-L vor. Hier wird die 
Dauer der Arbeitszeit nach den einzel-
nen Bundesländern unterschiedlich ge-
regelt. Für Beschäftigte des Bundes ist 
die Arbeitszeit einheitlich.

Beschäftigte des Bundes

Die regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit für Beschäftigte des Bundes beträgt 

nach § 6 TVöD durchschnittlich 39 Stun-
den.

Beschäftigte der Länder

Für Beschäftigte, für die der TVöD der 
Länder für das Tarifgebiet West (alte 
Bundesländer) gilt, ist hinsichtlich der Ar-
beitszeit je nach Bundesland zu unter-
scheiden. Hintergrund für diese unter-
schiedlichen Regelungen in den Bundes-
ländern ist, dass im Jahr 2006 aufgrund 
der Kündigung von Arbeitszeitregelun-
gen und zwischenzeitlich erfolgter Neu-
einstellung von Mitarbeitern mit anderen, 
höheren Arbeitszeiten zum Stichtag 
01.01.2006 je nach Bundesland andere 
durchschnittliche Arbeitszeiten festge-
stellt wurden. Die durchschnittlichen wö-
chentlichen Arbeitszeiten betragen dem-
nach für die Bundesländer wie folgt:

Baden-Württemberg 39 Stunden
30 Minuten

Bayern 40 Stunden 
06 Minuten

Bremen 39 Stunden 
12 Minuten

Hamburg 39 Stunden 
00 Minuten

Niedersachsen 39 Stunden 
48 Minuten

Nordrhein-Westfalen 39 Stunden 
50 Minuten

Rheinland-Pfalz 39 Stunden 
00 Minuten

Saarland 39 Stunden 
30 Minuten

Schleswig-Holstein 38 Stunden 
42 Minuten

Arbeitsrecht

Arbeits- und Tarifrecht nach TVöD 
bzw. TV-L 

Die Arbeitszeiten sind im Tarifvertrag der jeweiligen Länder unterschiedlich 
geregelt. Sie variieren zwischen 39 Stunden und 40 Stunden und 6 Minuten 
pro Arbeitswoche.
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Ausnahmen

Manche Beschäftigten in den alten Bun-
desländern sind von der verlängerten Ar-
beitszeit ausgenommen. So gilt z. B. für 
alle Beschäftigten, die in Wechselschicht 
oder Schichtarbeit arbeiten, oder Be-
schäftigte, die in Schulen, Heimen für 
schwerbehinderte Menschen (Schulen 
oder Heime) ihren Dienst leisten, weiter-
hin eine durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit von 38,5 Stunden. Zu weite-
ren Ausnahmen siehe § 6 Abs. 2 TV-L. 

Beispiel

Ein Schulhausmeister arbeitet in Bay-
ern und ist Landesangestellter, so 
dass der TV-L für ihn gilt. Er arbeitet 
weder im Schichtdienst noch in 
Wechselschicht. Für ihn gilt eine Wo-
chenarbeitszeit von 40 Stunden und 6 
Minuten. Sein Kollege in Schles-
wig-Holstein ist bereits nach 38 Stun-
den und 42 Minuten mit der Arbeit 
fertig. Für Hausmeister, die in Schulen 
arbeiten, in denen schwerbehinderte 
Menschen unterrichtet werden oder 
die ihre Arbeit in heilpädagogischen 
Einrichtungen erbringen, gilt immer 
die 38,5 Stunden-Woche, unabhän-
gig davon, in welchem der alten Bun-
desländer sie arbeiten. 

In den neuen Bundesländern haben 
alle Beschäftigten der Länder 40 Stun-
den zu arbeiten. 

Beschäftigte im Bereich des Verban-

des der kommunalen Arbeitgeber

Bei Beschäftigten von Arbeitgebern, die 
dem Verband der kommunalen Arbeit-
geber (VKA) angehören, wird wie folgt 
unterschieden:

• In den alten Bundesländern beträgt die 
Arbeitszeit 39 Stunden wöchentlich,

• in den neuen Bundesländern durch-
schnittlich 40 Stunden wöchentlich.

Übereinstimmende Regelungen zur 

Arbeitszeit im TVöD und TV-L

Pausen
Pausen gelten nicht als Arbeitszeit. 

Durchschnittliche wöchentliche 

Arbeitszeit/Ausgleichszeitraum

Vorstehend wurde oft der Begriff „durch-
schnittliche“ wöchentliche Arbeitszeit 
verwendet. Es stellt sich die Frage, was 
unter der durchschnittlichen wöchentli-
chen Arbeitszeit zu verstehen ist. Durch-
schnittliche Arbeitszeit bedeutet, dass 
der jeweilige Mitarbeiter bezogen auf ei-
nen Zeitraum von einem Jahr im Durch-
schnitt seine Wochenarbeitszeit errei-
chen muss. Denn in § 6 Abs. 2 TVöD/
TV-L ist ein Ausgleichszeitraum von bis 
zu einem Jahr vorgesehen, innerhalb 
dessen bei Über- oder Unterschreitung 
der Arbeitszeit ein Ausgleich der Mehr- 
oder Minderarbeit vorgenommen wer-
den kann. So wird die Arbeitszeit flexibi-
lisiert. 

Beispiel

Ein Schulhausmeister ist im Tarifge-
biet West im Bundesland Rheinland- 
Pfalz in einer Schule tätig, die dem 
TV-L unterfällt. Seine durchschnittli-
che wöchentliche Arbeitszeit beträgt 
– wie vorstehend dargestellt – 39 
Stunden, bei einer fünf- Tage-Woche 
somit 7,8 Stunden pro Tag. Arbeitet 
der Schulhausmeister z. B. wegen ei-
ner Veranstaltung an einem Tag 10 
Stunden, sind die 2,2 Überstunden 
innerhalb eines Jahres auszuglei-
chen. 

Durchschnittliche wöchentliche Ar-
beitszeit bedeutet mithin, dass im 
Grundsatz die wöchentlich nach dem 
TVöD/TV-L vorgesehene Arbeitszeit als 
Berechnungsgrundlage dient, der Mitar-
beiter aber auch mehr oder weniger ein-
gesetzt werden kann, sodann aber ein 
Ausgleich der Arbeitszeit innerhalb eines 
Jahres erfolgen muss, sodass im Jah-
resschnitt die wöchentliche Arbeitszeit 
erzielt wird. 

Aber: 
Auch innerhalb des TVöD/TV-L sind die 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes zu 
beachten. Nach dem Arbeitszeitgesetz 
(§ 3 ArbzG) beträgt die Höchstarbeitszeit 
grundsätzlich acht Stunden am Tag. Die-
se Arbeitszeitgrenze von acht Stunden 
darf auf bis zu zehn Stunden am Tag ver-

längert werden, wenn innerhalb eines 
Ausgleichszeitraums von sechs Mona-
ten oder 24 Wochen im Durchschnitt 
acht Stunden nicht überschritten wer-
den. Außerdem darf dort, wo ein Perso-
nal- oder Betriebsrat besteht, gem. § 6 
Abs. 4 und 6 TVöD/TVöD-L aufgrund ei-
ner Dienst- oder Betriebsvereinbarung 
von den Vorschriften des Arbeitszeitge-
setzes abgewichen und ggf. längere Ar-
beitszeiten oder vom Arbeitszeitgesetz 
abweichende Regelungen zur Arbeits-
zeit vereinbart werden. Ob das für die 
jeweilige Schule der Fall ist, muss vor 
Ort geklärt werden. 

Die Bedeutung des § 6 TVöD/TV-L 
liegt u. a. darin, dass er diesen nach dem 
Arbeitszeitgesetz sechsmonatigen Aus-
gleichszeitraum für mehr geleistete Ar-
beit auf ein Jahr verlängert. 

Denn das Arbeitszeitgesetz sieht ei-
nen kürzeren Ausgleichszeitraum von 
sechs Monaten vor, innerhalb dessen ei-
ne durchschnittliche tägliche Arbeitszeit 
von acht Stunden erreicht werden muss. 
Nach dem TVöD/TV-L beträgt der Aus-
gleichszeitraum – wie vorstehend darge-
stellt – ein Jahr. Der Jahreszeitraum des 
TVöD/TV-L geht dabei dem sechsmona-
tigen Ausgleichsraum des Arbeitszeitge-
setzes vor, da das Arbeitszeitgesetz 
Ausnahmen zugelassen hat, von denen 
die Tarifvertragsparteien im TVöD/TV-L 
durch den Jahresausgleichszeitraum 
Gebrauch gemacht haben. 

Sonderregelungen für den 24.12. und 

31.12.

§ 6 Abs. 3 TVöD/TV-L sieht Sonderrege-
lungen für die Arbeitszeit vor, die am 
24.12. und 31.12. geleistet wird. Danach 
ist, sofern es die dienstlichen Verhältnis-
se zulassen, dem Mitarbeiter am 24.12. 
und 31.12. Freistellung von der Arbeit zu 
gewähren. 

Für Arbeitnehmer, die im Rahmen von 
Dienstplänen eingesetzt werden und die 
nach dem Dienstplan am 24.12. oder 
31.12. eigentlich frei hätten, sieht § 6 
Abs. 3 TVöD/TV-L eine Sonderregelung 
vor. 

Danach vermindert sich die regelmäßi-
ge Arbeitszeit für jeden gesetzlichen Fei-
ertag sowie für den 24.12. und 31.12, so-
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fern sie auf einen Werktag fallen, um die 
dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden. 

Aber Achtung! Diese Regelung gilt nur 
für Mitarbeiter, bei denen der Arbeitsein-
satz nach einem Schema (Dienstplan-
schema) festgelegt wird, und wenn in-
nerhalb dieses Dienstplanschemas ge-
regelt wird, an welchen Kalendertagen 
innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit 
zu arbeiten ist. Arbeitet ein Schulhaus-
meister immer an den gleichen Tagen in 
der Woche (z. B. montags bis freitags), 
gilt § 6 Abs. 3 TVöD/TV-L für ihn nicht. 

Wegezeiten 
Der Weg von und zur Arbeit gilt nicht als 
Arbeitszeit, wenn der Schulhausmeister 
an seiner regulären Arbeitsstätte einge-
setzt wird. Muss der Schulhausmeister 
hingegen einen anderen Arbeitsort auf-
suchen, gilt die benötigte Wegezeit von 
seinem Zuhause oder von der Schule 
zum anderen Arbeitsort als Arbeitszeit. 

Umkleidezeit
Umkleidezeiten gehören in der Regel 
nicht zur Arbeitszeit. Eine Ausnahme be-
steht nur dann, wenn die Arbeitsklei-
dung zwingend in der Schule angezogen 

werden muss. Solche Fälle werden beim 
Schulhausmeister selten vorkommen. 

Sonn-, Feiertags-, Nachschicht-, 
Wechselschicht, Schichtarbeit
Sofern jeweils eine begründete betriebli-
che oder dienstliche Notwendigkeit be-
steht, sind alle Arbeitnehmer, die dem 
TVöD/TV-L unterfallen, verpflichtet, 
Sonn-, Feiertags-, Nacht- und Wechsel-
schicht- sowie Schichtarbeit zu leisten. 
Teilzeitbeschäftigte sind nur bei entspre-
chender arbeitsvertraglicher Regelung 
oder Zustimmung verpflichtet, Bereit-
schaftsdienst, Rufbereitschaft, Über-
stunden und Mehrarbeit zu leisten.

Bei der Regelung ist zunächst nach 
vollzeitbeschäftigten und teilzeitbe-
schäftigten Schulhausmeistern zu unter-
scheiden. 

Der Dienstherr kann bei vollzeitbe-
schäftigten Schulhausmeistern Sonn-, 
Feiertags-, Nacht- und Wechselschicht, 
Schichtarbeit, Bereitschaftsdienst, Ruf-
bereitschaft, Überstunden und Mehrar-
beit anordnen, auch wenn dies nicht 
ausdrücklich im Arbeitsvertrag verein-
bart wurde. Voraussetzung ist lediglich, 
dass eine betriebliche bzw. dienstliche 

Notwendigkeit für den zusätzlichen Ar-
beitseinsatz besteht. 

Bei teilzeitbeschäftigten Schulhaus-
meistern ist zu unterscheiden: Der 
Dienstherr kann hier Sonn-, Feiertags-, 
Nacht- und Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit auch ohne Vorliegen aus-
drücklicher arbeitsvertraglicher Rege-
lungen anordnen, sofern für diese An-
ordnung eine dienstliche oder betriebli-
che Notwendigkeit besteht. 

Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden und Mehrarbeit muss der 
teilzeitbeschäftigte Schulhausmeister 
nur leisten, wenn er hierzu aufgrund 
arbeitsvertraglicher Regelungen ver-
pflichtet ist oder dem zusätzlichen 
Arbeitseinsatz zustimmt (zu den Begrif-
fen Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden/Mehrarbeit s. u.).

Beispiel

In einer Schule sind ein vollzeit- (40 
Stunden) und ein teilzeitbeschäftigter 
Schulhausmeister (20 Stunden) ange-
stellt. An einem Sonntag findet von 
8.00 bis 18.00 Uhr ein Schulfest mit 
Auf- und Abbauarbeiten statt.

Beide Hausmeister sind aufgrund 
der tariflichen Regelung verpflichtet, 
an dem Schulfest Sonntagsarbeit zu 
leisten, da dieses Schulfest eine 
dienstliche Notwendigkeit zum Ar-
beitseinsatz darstellt. Der vollzeitbe-
schäftigte Schulhausmeister muss 
auch Überstunden – über seine werk-
tägliche Arbeitszeit von 8 Stunden hi-
naus – leisten, ohne dass es hierzu 
einer Vereinbarung im Arbeitsvertrag 
mit ihm bedarf. Der teilzeitbeschäftig-
te Schulhausmeister ist zum Ableis-
ten der Überstunden nur dann ver-
pflichtet, wenn eine entsprechende 
Verpflichtung auf Ableisten von Über-
stunden mit ihm z. B. im Arbeitsver-
trag vereinbart wurde oder er sich im 
Einzelfall hierzu bereit erklärt. 

Arbeitszeitkonten, Gleitzeit

Der TVöD/TV-L sieht in § 6 Abs. 6–9 die 
Möglichkeit vor, die Arbeitszeiten der 
Mitarbeiter flexibler zu gestalten. Dies 
kann durch die Einführung von Gleitzeit 
und Arbeitszeitkonten geschehen. Vor-©
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aussetzung für die Einführung von Ar-
beitszeitkonten oder Gleitzeit ist, dass in 
der Schule, in der der Schulhausmeister 
tätig ist, mit dem Personal- oder Be-
triebsrat eine entsprechende Dienst- 
oder Betriebsvereinbarung abgeschlos-
sen wurde. 

Der TVöD/TV-L sieht dabei zwei For-
men bzw. zwei Alternativen von Arbeits-
zeitmodellen vor: 

• einen Arbeitszeitkorridor, bei dem 
eine wöchentliche Arbeitszeit von bis 
zu 45 Stunden vereinbart werden 
kann, die dann im vorbezeichneten 
Jahreszeitraum auszugleichen ist.

Leistet der Schulhausmeister mehr 
als seine vertragliche Arbeitszeit, 
stellt die über diese vertragliche Ar-
beitszeit hinausgehende Arbeitsleis-
tung keine (zuschlagpflichtigen) Über-
stunden dar, sondern sie wird dem 
Arbeitszeitkonto gutgeschrieben und 
ist innerhalb des Jahreszeitraums 
auszugleichen.

Beispiel

Die wöchentliche Arbeitszeit des 
Schulhausmeisters beträgt 39 Stun-
den. Es wurde eine Dienstvereinba-
rung mit einem Arbeitszeitkorridor 
von maximal 43 Stunden pro Woche 
zwischen Arbeitgeber und Personal-
rat vereinbart. Arbeitet der Schul-
hausmeister in einer Woche 42 Stun-
den, sind die drei Stunden mehr ge-
leistete Arbeit dem Arbeitszeitkonto 
gutzuschreiben und innerhalb eines 
Jahres ist das Arbeitszeitkonto aus-
zugleichen. Als (zuschlagspflichtige) 
Überstunden sind die drei in der Wo-
che geleisteten Arbeitsstunden nicht 
zu werten.

Der Arbeitgeber kann innerhalb des 
Arbeitskorridors die Arbeitszeit – an-
ders als bei der Gleitzeit- bestimmen.

• eine tägliche Rahmenarbeitszeit von 
bis zu zwölf Stunden

Rahmenarbeitszeit bedeutet, es wird 
(im Gegensatz zum auf die Woche 
abstellenden Arbeitszeitkorridor) ein 
täglicher Arbeitszeitrahmen von bis 
zu zwölf Stunden vorgegeben, der in 

der Zeit von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
liegen muss. Leistet der Schulhaus-
meister innerhalb dieser Rahmenzeit 
über seine eigentliche tägliche Arbeit 
hinausgehende Arbeitszeit, stellt 
auch dieses keine (zuschlagspflichti-
gen) Überstunden dar. Vielmehr ist 
diese Mehrarbeitszeit dem Arbeits-
zeitkonto gutzuschreiben und inner-
halb des Jahreszeitraumes auszuglei-
chen. 
Der Unterschied zur Gleitzeit und der 
Wochenarbeitszeit besteht darin, 
dass der Arbeitgeber während der 
Rahmenarbeitszeit den Arbeitnehmer 
anweisen kann, seine Arbeit zu einer 
bestimmten Zeit zu beginnen und zu 
beenden. Bei der Gleitzeit kann der 
Arbeitnehmer seine Arbeitszeit inner-
halb des von der Gleitzeit vorgegebe-
nen Rahmens und etwaiger Kernar-
beitszeiten selbst bestimmen.
Rahmenarbeitszeit kann nicht mit ei-
nem Arbeitszeitkorridor verbunden 
werden, auch kann Rahmenarbeits-
zeit nicht bei Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit vereinbart werden. 

• Gleitzeitsysteme ermöglichen es 
dem Arbeitnehmer, seine Arbeitszeit 
flexibel zu gestalten. Es gibt verschie-
dene Modelle der Gleitzeit. Alle er-
möglichen dem Arbeitnehmer, inner-
halb eines vorgegebenen Zeitrahmens 
seine Arbeitszeit frei einzuteilen. Kern-
arbeitszeiten, in denen der Arbeitneh-
mer am Arbeitsplatz, beim Schulhaus-
meister in der Schule, anwesend sein 
müssen, können festgelegt werden, 
müssen es aber nicht. So können bei-
spielsweise in einem Rahmen (z. B. 
Beginn ab 7:00 Uhr Ende bis maximal 
20:00 Uhr) Kernarbeitszeiten (9:00–
12:00 Uhr und 15:00–17:00 Uhr), in 
denen Anwesenheitspflicht besteht, 
festgelegt werden, und es kann vorge-
geben werden, innerhalb welchen 
Zeitrahmens Pausen mit welcher Min-
dest-Höchstdauer zu nehmen sind 
(Mittagspause im Zeitrahmen 12:00–
15:00 Uhr maximal eine Stunde).

Bereitschaftsdienst

Bei der Ableistung von Bereitschafts-
dienst muss sich der Arbeitnehmer au-

ßerhalb seiner üblichen Arbeitszeit an 
einer vom Arbeitgeber bestimmten Stel-
le innerhalb des Betriebes aufhalten, um 
möglichst schnell im Bedarfsfall seine 
Arbeit aufnehmen zu können. Nach einer 
Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofes ist Bereitschaftsdienst Ar-
beitszeit. Seit dem 01.01.2004 gehört 
Bereitschaftsdienst gem. § 2 ArbZG zur 
Arbeitszeit. Grundsätzlich gelten beim 
Bereitschaftsdienst auch die nachste-
hend genannten gesetzlichen Arbeits-
zeitgrenzen. Insbesondere ist die Ruhe-
zeit von elf Stunden zwischen dem Ende 
des vorherigen und dem Beginn des 
neuen Arbeitseinsatzes zu beachten. 

Der Bereitschaftsdienst wird geson-
dert vergütet. 

Gemäß § 6 Abs. 5 TVöD/TV-L sind 
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter grund-
sätzlich bei entsprechender betriebli-
cher Notwendigkeit verpflichtet, Bereit-
schaftsdienst zu leisten. Für Teilzeitbe-
schäftigte gilt dies nur, wenn sie sich 
hierzu vertraglich verpflichtet oder sie 
sich im Einzelfall hiermit einverstanden 
erklärt haben (s. o.). Der Arbeitgeber 
kann mithin, wenn dies notwendig ist, 
Bereitschaftsdienst anordnen. Dieser 
kann vor oder nach der regelmäßigen 
Arbeitszeit liegen. 

Eingruppierung

Der TVöD sieht eine Eingruppierung per 
Entgeltordnung in Entgeltgruppen vor. 

Entsprechendes sieht der TV-L vor. 
Dem TV-L ist eine Anlage A zum TV-L 
beigefügt, die eine Entgeltordnung bein-
haltet. 

Sowohl der TVöD als auch der TV-L 
sehen 15 Entgeltgruppen vor. Je nach 
Tätigkeit wird ein Mitarbeiter in die für 
seine Tätigkeit passende Entgeltgruppe 
eingruppiert und erhält das sich aus die-
ser Entgeltgruppe ergebende Gehalt. In 
welche Entgeltgruppe der Schulhaus-
meister einzugruppieren ist, ist eine Fra-
ge, die in jedem Einzelfall geklärt werden 
muss. 

Kündigungsfristen

§ 34 Abs. 1 TVöD/TV-L sieht längere 
Kündigungsfristen als die gesetzliche 
Regelung des § 622 BGB vor. An die län-
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geren Kündigungsfristen des § 34 Abs. 1 
TVöD/TV-L haben sich sowohl der Ar-
beitgeber als auch der Arbeitnehmer, 
der aus dem Arbeitsverhältnis ausschei-
den will, zu halten.

Sonderkündigungsschutz 
langjährig Beschäftigter

§ 34 TVöD/TV-L sieht einen besonderen 
Kündigungsschutz für langjährig Be-
schäftigte im öffentlichen Dienst vor. 
Demnach können Arbeitsverhältnisse 
von Beschäftigten, die das 40. Lebens-
jahr vollendet haben und auf die die Re-
gelungen des Tarifvertrags West Anwen-
dung finden, nach einer Beschäftigungs-
zeit von mehr als 15 Jahren nur noch 
dann durch den Arbeitgeber gekündigt 
werden, wenn ein wichtiger Grund für die 
Kündigung vorliegt. Für solche Arbeit-
nehmer, die dem TVöD unterfallen und 
am Stichtag 30.09.2005 bereits den wei-
tergehenden Kündigungsschutz nach 
dem BAT bzw. Arbeitnehmer, die am 
Stichtag 31.10.2006 den Kündigungs-
schutz nach dem TV-L genossen, behal-
ten auch diesen Kündigungsschutz. 

Nach dem Wortlaut des § 34 TVöD/
TV-L gilt diese Unkündbarkeitsregelung 
nur für Beschäftigte, die im Tarifgebiet 
West beschäftigt werden. Es wird disku-
tiert, ob diese Regelung nicht auch auf 
Mitarbeiter, die im Tarifgebiet Ost tätig 
sind, zu übertragen ist, da die Ungleich-
behandlung von Beschäftigten in Tarif-
gebiet Ost und West eine gegen das 
Grundgesetz verstoßende Ungleichbe-
handlung darstellen könnte. Diese Frage 
ist von der Rechtsprechung noch nicht 
entschieden. 

Überstunden

Der TVöD enthält in § 6 Abs. 5 TVöD eine 
Regelung, aufgrund derer Arbeitnehmer, 
die im öffentlichen Dienst tätig sind, 
Überstunden bei begründeter betriebli-
cher Notwendigkeit zu leisten haben. Da 
bereits der Tarifvertrag eine Möglichkeit 
zur Überstundenanordnung bei vollzeit-
beschäftigten Arbeitnehmern vorsieht, 
muss keine gesonderte Regelung im Ar-
beitsvertrag aufgenommen werden, wo-
nach der Arbeitnehmer verpflichtet ist, 
Überstunden zu leisten (s. o.). Bei teil-

zeitbeschäftigten Arbeitnehmern emp-
fiehlt sich dies ggf. (s. o.).

Definition der Überstunden

Es stellt sich zunächst die Frage, wann 
Überstunden überhaupt vorliegen:

§ 7 Abs. 7 TVöD definiert den Begriff 
der Überstunden: Demnach sind Über-
stunden nur solche Arbeitsstunden, die 

• auf Anordnung des Arbeitgebers ge-
leistet werden, 

• über die im Rahmen der regelmäßigen 
Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten 
(§ 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD) für die Woche 
dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich 
festgesetzten Arbeitsstunden hinaus-
gehen und 

• nicht bis zum Ende der folgenden Ka-
lenderwoche ausgeglichen werden. 

Nach dem TVöD fällt eine Überstunde 
mithin nicht bereits dann an, wenn die 
wöchentliche Vollarbeitszeit gem. § 6 
Abs. 1 TVöD überschritten wird. Denn 
wenn mehr als die jeweilige wöchentli-
che Vollarbeitszeit geleistet wird, kann 
diese Mehrarbeit bis zum Ende der fol-
genden Woche ausgeglichen werden. 

Dies bedeutet: Arbeitet der Mitarbeiter 
mehr als 39 Stunden auf Anordnung des 
Arbeitgebers, wird diese über die 39 
Stunden hinausgehende Arbeit erst 
dann zu Überstunden, wenn sie nicht bis 
zur folgenden Kalenderwoche ausgegli-
chen wird (Dauer der Kalenderwoche: 
Montag 0.00 bis Sonntag 24.00 Uhr). 

Beispiel

Ein vollzeitbeschäftigter Hausmeister 
(im Bereich VKA mit 39 Wochenstun-
den) wird nicht jede Woche mit der 
gleichen Anzahl der Stunden gemäß 
Dienstplan eingeteilt. In der ersten 
Woche arbeitet er gemäß Dienstplan 
41 Stunden, in der zweiten Woche 38 
Stunden. Dann liegen in der ersten 
Woche zwei Überstunden vor. Eine 
der Stunden kann in der zweiten Wo-
che ausgeglichen werden, die zweite 
Stunde bleibt Überstunde.

Es bestehen aber auch Möglichkeiten, 
von der generellen Überstundenrege-
lung durch flexible Arbeitszeitmodelle 
abzuweichen. So sehen die Sondervor-
schriften zu § 7 Abs. 8 TVöD vor, dass 
Ausnahmen von den oben bestehenden 
Überstundenregelungen bei Festlegung 
eines Arbeitszeitkorridors, Einführung 
einer täglichen Rahmenzeit, Ausgleich 
über Schichtplanturnus bei Wechsel-
schicht- oder Schichtarbeit vereinbart 
werden können. Sind solche Ausnah-
men über flexible Sonderregelungen wie 
z. B. eine Rahmenarbeitszeit im jeweili-
gen Betrieb, in dem der Mitarbeiter ein-
gesetzt ist, eingeführt, kommt es immer 
auf die Einzelfallregelung im Betrieb an, 
ob über die übliche Arbeitszeit hinaus-
gehende Arbeitszeit als Überstunden 
anzusehen und ggf. zu vergüten ist oder 
ob sie im Rahmen flexibler Arbeitszeit-
gestaltung auszugleichen ist. 

Anordnen von Überstunden

Es gibt keine besonderen Formvorschrif-
ten für die Anordnung von Überstunden. 
Es genügt, wenn Überstunden mündlich 
angeordnet werden. Die Schriftform si-
chert allerdings den Nachweis der An-
ordnung. Es genügt sogar, dass die An-
ordnung stillschweigend erfolgt. So soll 
es nach einer Entscheidung des Bun-
desarbeitsgerichts genügen, wenn der 
Arbeitgeber die vom Arbeitnehmer ge-
leisteten Überstunden kennt und sie dul-
det (BAG 24.10.1990, AP BAT § 3 Nr. 7). 

Die Regelungen des Arbeitszeitgeset-
zes (ArbZG) sind einzuhalten. Demnach 
beträgt die regelmäßige werktägliche 
Arbeitszeit acht Stunden pro Tag, die 
wöchentliche 48 Stunden. Sie kann auf 
bis zu zehn Stunden täglich bzw. 60 
Stunden wöchentlich (bei einer 
Sechs-Tage-Woche, die das ArbZG zu-
grunde legt) verlängert werden, wenn sie 
innerhalb eines Ausgleichszeitraums 
ausgeglichen wird. Nach dem Arbeits-
zeitgesetz beträgt der Ausgleichszeit-
raum sechs Monate bzw. 24 Wochen, 
innerhalb derer ein Ausgleich zu erfolgen 
hat, sodass wieder die werktägliche 
bzw. wöchentliche Arbeitszeit von acht 
Stunden erreicht wird. Der TVöD/TV-L 
sieht einen Ausgleichszeitraum von ei-
nem Jahr vor (s. o.). Die Ruhezeit, d. h. 
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die Zeit zwischen dem Ende des letzten 
Arbeitseinsatzes und einem neuen Ar-
beitseinsatz, muss mindestens elf Stun-
den betragen (§ 5 ArbZG). Abweichun-
gen sind gem. §§ 5, 14 ArbZG zulässig. 

Mitbestimmung des Personalrates

Der Personalrat hat kein Mitbestim-
mungsrecht, sofern es um die Frage 
geht, ob und in welchem Umfang Über-
stunden angeordnet werden sollen bzw. 
ob sie angeordnet werden dürfen. Nur 
dann, wenn Überstunden gegenüber al-
len Mitarbeitern oder Gruppen von Mit-
arbeitern angeordnet werden, kann ein 
Mitbestimmungsrecht entstehen. Dies 
besteht aber auch in diesem Ausnahme-
fall nur bzgl. der Verteilung der Über-
stunden auf die Wochentage und die 
Platzierung an den einzelnen Wochenta-
gen. 

Rufbereitschaft

Gemäß § 6 Abs. 5 TVöD/TV-L sind voll-
zeitbeschäftigte Mitarbeiter grundsätz-
lich bei entsprechender betrieblicher 
Notwendigkeit verpflichtet, Rufbereit-
schaft zu leisten. Für Teilzeitbeschäftigte 
gilt dies nur, wenn sie sich hierzu ver-
traglich oder sim Einzelfall verpflichtet 
haben (s. o.). 

Rufbereitschaft liegt vor, wenn sich 
der Schulhausmeister außerhalb seiner 
regelmäßigen Arbeitszeit auf Anordnung 
seines Arbeitgebers an einer dem Ar-
beitgeber anzuzeigenden Stelle aufzu-
halten hat, um auf Abruf die Arbeit auf-
zunehmen (vgl. § 7 TVöD /TV-L). Ruf-
bereitschaft wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom 
Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder 
einem vergleichbaren technischen Hilfs-
mittel ausgestattet werden. 

Der Unterschied der Rufbereitschaft 
zum Bereitschaftsdienst liegt darin, dass 
bei der Rufbereitschaft der Mitarbeiter 
seinen Aufenthaltsort frei (jedenfalls in 
den nachfolgend dargestellten Grenzen) 
wählen kann. 

Der Schulhausmeister kann zwar sei-
nen Aufenthaltsort während der Rufbe-
reitschaft frei wählen. Diese Wahl ist al-
lerdings eingeschränkt. Denn er muss, 
wenn der Arbeitgeber einen Arbeitsein-

satz von ihm verlangt, innerhalb ange-
messener Zeit an seinem Einsatzort sein 
können. Als angemessener Zeitraum 
werden hier 20 bis 30 Minuten angege-
ben, innerhalb derer der Schulhaus-
meister spätestens am Einsatzort sein 
muss. 

Der Schulhausmeister muss sich wäh-
rend der Rufbereitschaft körperlich und 
geistig in der Lage halten, die Arbeit auf-
nehmen zu können.

Beispiel

Findet beim Schulhausmeister zu 
Hause eine Geburtstagsfeier statt, 
bei der auf das Geburtstagskind „an-
gestoßen“ wird und der Schulhaus-
meister befindet sich gleichzeitig in 
Rufbereitschaft für den Winterdienst, 
darf er nicht so viel trinken, dass er 
den Winterdienst nicht ausüben kann.

Zur Bezahlung der Rufbereitschaft sind 
in § 8 Abs. 3 TVöD bzw. § 8 Abs. 5 TV-L 
Sonderregelungen vorgesehen. 

Urlaub

Der TVöD/TV-L sieht einen Urlaubsan-
spruch von 30 Arbeitstagen vor und ist 
damit höher als im Bundesurlaubsge-
setz vorgeschrieben. Vom tariflichen Ur-
laubsanspruch kann, wenn beide Ar-
beitsvertragsparteien tarifgebunden 
sind, nicht zulasten des Arbeitnehmers 
abgewichen werden. Lediglich günstige-
re Regelungen sind möglich. 

Arbeitnehmer können aus diesem 
Grund nicht auf Urlaub etwa durch eine 
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber wirk-
sam verzichten, Urlaub kann nicht gep-
fändet oder abgetreten werden. Auch in 
einem gerichtlichen Vergleich oder in ei-
nem Aufhebungsvertrag kann nicht auf 
Urlaub verzichtet werden. 

Entstehen des Urlaubsanspruchs

Langfristig bestehendes 
Arbeits verhältnis 
Anspruch auf den vollen Jahresurlaub 
hat der Arbeitnehmer nach § 26 TVöD/
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TV-L im laufenden Arbeitsverhältnis be-
reits mit Beginn des Kalenderjahres. 
Mitarbeiter können somit bereits zu Be-
ginn des Kalenderjahres ihren vollen Ur-
laubsanspruch geltend machen (aller-
dings nicht, wenn sie das Arbeitsverhält-
nis gerade erst begonnen haben, siehe 
unten). 

Gewährt der Arbeitgeber den vollen 
Urlaub und scheidet der Arbeitnehmer 
im laufenden Kalenderjahr aus, kann an-
teiliger Urlaub bzw. ein Zahlungsan-
spruch für geleistetes Urlaubsentgelt, 
der sich auf die Monate bezieht, in de-
nen der Mitarbeiter sodann ausgeschie-
den ist, nicht zurückgefordert bzw. ein-
gefordert werden. 

Aber:
Steht bei Erteilung des Urlaubs fest, 
dass der Arbeitnehmer im Laufe des Ka-
lenderjahres aus dem Arbeitsverhältnis 
ausscheidet (z. B. durch Befristung des 
Arbeitsvertrages), sieht § 26 Abs. 2 
Buchst. b) TVöD folgende Regelung vor: 
Der Beschäftigte erhält in diesem Fall für 
jeden vollen Monat des Beschäftigungs-
verhältnisses ein Zwölftel des Urlaubs-
anspruches von 30 Arbeitstagen. Aller-
dings sind insoweit auch § 5 BUrlG und 
der Mindesturlaubsanspruch zu beach-
ten (siehe insoweit die ausführlichere 
Darstellung zu § 26 Abs. 2 Buchst. b) 
TVöD). 

Der Urlaubsanspruch entsteht unab-
hängig davon, ob der Arbeitnehmer tat-
sächlich gearbeitet hat. In Fällen von Er-
krankung kommt es von daher nicht dar-
auf an, ob der Arbeitnehmer wenig oder 
gar nicht gearbeitet hat. 

Neu eingestellte Mitarbeiter
Wird ein Arbeitsverhältnis neu begrün-
det, entsteht ein Anspruch auf Urlaubs-
gewährung erst nach einer sechsmona-
tigen Wartezeit (§ 4 BUrlG). Die Warte-
zeit beginnt mit dem Tag des Beginns 
des Arbeitsverhältnisses. Es kommt 
nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer 
tatsächlich arbeitet. Die rechtliche Ver-
einbarung über den Beginn des Arbeits-
verhältnisses reicht. Erkrankt der Arbeit-
nehmer z. B. oder nimmt er Elternzeit in 
Anspruch, ohne während dieser zu ar-
beiten, bzw. kann er aus anderen Grün-
den seine Arbeitsleistung nicht erbrin-

gen oder liegt ein Fall des § 29 TVöD 
(Arbeitsbefreiung in besonderen Fällen) 
vor, erfüllt der Arbeitnehmer trotzdem 
die sechsmonatige Wartezeit. 

Nach der sechsmonatigen Wartezeit 
kann der Arbeitnehmer seinen gesamten 
Urlaub einfordern, wenn er möchte, nicht 
etwa nur einen anteiligen Anspruch. 

Beginnt das Arbeitsverhältnis nicht am 
Monatsanfang, sondern nach dem Mo-
natsersten, kommt es bei der Berech-
nung der Sechsmonatsfrist auf den Be-
ginn der Arbeitsaufnahme an. Die 
Sechsmonatsfrist setzt nicht etwa vor-
aus, dass der Arbeitnehmer sechs Ka-
lendermonate gearbeitet haben muss. 

Beispiel

Der Arbeitnehmer wird zum 
13.05.2014 eingestellt. Die Wartezeit 
von sechs Monaten endet sodann am 
13.11.2014. 
Erfolgt die Einstellung des Mitarbei-
ters bis zum 01. Juli eines Jahres, er-
füllt der Arbeitnehmer die Wartezeit 
noch im Kalenderjahr.

Beginnt der Arbeitnehmer das Arbeits-
verhältnis erst nach dem 01.07. eines 
Jahres, endet die Wartezeit erst im Fol-
gejahr. Der Mitarbeiter kann in diesem 
Fall erst im Folgejahr seinen Erholungs-
urlaub geltend machen. Für das voran-
gegangene Jahr entsteht in diesem Fall 
ein Teilurlaubsanspruch für den Arbeit-
nehmer bezogen auf die im Vorjahr gear-
beiteten Monate. Dieser Teilurlaubsan-
spruch muss gem. § 7 Abs. 3 Satz 4 
BUrlG bis zum Ablauf des Übertra-
gungszeitraums zum 31.03. des Folge-
jahres genommen werden. 

Beispiel

Der 57-jährige Arbeitnehmer wird zum 
01.10. eines Jahres eingestellt. Der 
Urlaubsanspruch beträgt pro Kalen-
derjahr insgesamt 30 Arbeitstage. Für 
das Jahr der Einstellung erlangt der 
Mitarbeiter einen Teilurlaubsanspruch 
von 30 Arbeitstagen: 12 Monate (Ka-
lenderjahr) x 3 Monate (Beschäfti-
gungszeit) = 7,5 Urlaubstage, aufge-
rundet: 8 Urlaubstage

Nach erfolgter Wartezeit am 31.03. 
des Folgejahres hat der Kläger den vol-
len Urlaubsanspruch für das kommende 
Jahr. 

In den Fällen, in denen rechtssicher 
feststeht, dass das Arbeitsverhältnis vor 
Ablauf der Sechsmonatsfrist endet (z. B. 
infolge Befristung), kann der bis dahin 
entstandene (Teil-)Urlaubsanspruch be-
reits vor Ablauf der Wartezeit genom-
men werden. 

Wird die Wartezeit von sechs Monaten 
nicht erfüllt oder scheidet der Arbeitneh-
mer nach erfüllter Wartezeit in der ersten 
Jahreshälfte aus, so besteht Anspruch 
auf ein Zwölftel des gesetzlichen Jahres-
urlaubs für jeden vollen Monat des 
rechtlichen Bestehens des Arbeitsver-
hältnisses, also mindestens zwei Werk-
tage Urlaub pro Monat (§ 5 BUrlG, § 26 
Abs. 2 Buchst. b) TVöD, aber vgl. auch 
IV., Ziff. 8, Ausscheiden im Jahr nach Er-
füllung der Wartezeit).

Beispiele

Besteht ein Arbeitsverhältnis vom 
20.05. bis 31.08, hat der Arbeitneh-
mer nach §§ 26 Abs. 2 Buchst. b) 
TVöD, 5 Abs. 1 b) BUrlG einen Teilur-
laubsanspruch in Höhe von 3/12 des 
Jahresurlaubes, weil das Arbeitsver-
hältnis volle drei Monate bestanden 
hat. Bei einem Jahresurlaubsan-
spruch von beispielsweise 29 Ar-
beitstagen ergibt sich ein Urlaubsan-
spruch von 7,25 Arbeitstagen. Nach 
§ 5 Abs. 2 BUrlG sind die Bruchteile 
abzurunden, so dass sich ein Ur-
laubsanspruch von 7 Arbeitstagen er-
gibt.

Dauer des Urlaubsanspruchs

Regelfall:
Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 beträgt der 
Urlaubsanspruch bei einer wöchentli-
chen Arbeitszeit von fünf Tagen in der 
Woche 30 Arbeitstage im Kalenderjahr. 

Urlaubstage bei weniger oder mehr 
als fünf Arbeitstagen pro Woche
Der Urlaubsanspruch von 30 Arbeitsta-
gen gilt gem. § 26 Abs. 1 Satz 2 TVöD für 
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den Fall, dass der Arbeitnehmer an fünf 
Tagen in der Woche arbeitet. 

Arbeitet der Beschäftigte in Teilzeit, 
und zwar halbtags an fünf Tagen in der 
Woche, hat er einen Urlaubsanspruch 
von 30 Tagen und nicht etwa nur einen 
hälftigen Anspruch.

Das Gleiche gilt, wenn er an verschie-
denen Tagen mit unterschiedlichem 
Stundenumfang arbeitet. 

Arbeitet der Arbeitnehmer mehr oder 
weniger als fünf Tage in der Woche, er-
höht oder verringert sich der Urlaubsan-
spruch entsprechend gem. § 26 Abs. 1 
Satz 4 TVöD. Dabei ist die Anzahl der 
Tage, an denen der Arbeitnehmer arbei-
tet, ins Verhältnis zu den fünf Tagen zu 
setzen, die § 26 TVöD vorsieht. 

Verfall von Urlaubsansprüchen 

Tritt der Arbeitnehmer den Urlaub nicht 
rechtzeitig im Kalenderjahr oder – bei 
Vorliegen von Übertragungsgründen wie 
z. B. betriebliche, persönliche Gründe 
wie Krankheit – im Übertragungszeit-
raum an, verfällt sein Urlaubsanspruch. 
Der Mitarbeiter kann auch keinen Aus-
gleich etwa in Geld für den nicht genom-
menen Urlaub verlangen. Das gilt ggf. 
nicht bei langandauernder Erkrankung. 

In der Regel werden vorgefertigte Ur-
laubsanträge verwendet. 

Gewährt der Arbeitgeber den recht-
zeitig beantragten Urlaub nicht, hat der 
Arbeitnehmer ggf. einen Ersatzan-
spruch. Dieser besteht vorrangig und 
zunächst in einem Anspruch auf Freistel-
lung von der Arbeit (Es gilt der Grund-
satz: Vorrang der Gewährung von Urlaub 
vor Urlaubsabgeltung). 

Kann die Freistellung von der Arbeit (= 
der „Urlaubsersatz“) wegen nicht ge-
währten Urlaubs nicht geleistet werden, 
kann sich der Arbeitgeber schadenser-
satzpflichtig machen, d. h., er hat dem 
Mitarbeiter einen Geldbetrag dafür zu 
zahlen, dass er ihm keinen Urlaub ge-
währt hat. 

Arbeitnehmer dürfen sich nicht selbst 
beurlauben. 

Einseitige Festlegung des Urlaubs 

durch den Arbeitgeber

Der Arbeitgeber hat unter Berücksichti-
gung der Wünsche und Belange des Ar-
beitnehmers den Urlaub festzulegen. Es 
gibt allerdings Fallkonstellationen, im 
Rahmen derer der Arbeitgeber den Ur-
laub einseitig festlegen darf. 

Dies ist z. B. dann der Fall, wenn der 
Arbeitgeber keine andere Möglichkeit 
hat, den Urlaub festzulegen. Im Fall der 
Schulhausmeister ist daran zu denken, 
dass der Urlaub in den Schulferien zu 

nehmen ist, wenn die Schule geschlos-
sen ist. 

Ein häufiger Fall ist der der Kündigung 
und damit einhergehender Kündigungs-
frist. In diesem Fall kann der Arbeitgeber 
berechtigt sein, den Urlaub in die Kündi-
gungsfrist zu legen. Hatte der Arbeitneh-
mer allerdings bereits Urlaub für einen 
Zeitraum nach Ende der Kündigungsfrist 
beantragt und wurde dieser entspre-
chend vom Arbeitgeber bereits festge-
legt, ist eine Neufestlegung im Zeitraum 
des Ablaufens der Kündigungsfrist nur 
zulässig, wenn die Kündigung das Ar-
beitsverhältnis wirksam beendet. 

Hat der Arbeitgeber den Urlaub fest-
gelegt und dieses dem Arbeitnehmer 
mitgeteilt bzw. hat der Arbeitnehmer 
hiervon Kenntnis erlangt, ist der Arbeit-
geber an diese Mitteilung gebunden. 
 Amelie Bernardi
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